
Kanton Schaffhausen 
Regierungsrat 

 

Beschluss vom 10. Juni 2025 
 

Kleine Anfrage 2025/15 
betreffend «Gekauftes Bleiberecht auch im Kanton Schaffhausen?» 

 

In einer Kleinen Anfrage vom 5. Mai 2025 erkundigt sich Kantonsrätin Franziska Brenn danach, 

ob der Kanton Schaffhausen Aufenthaltsbewilligungen, sogenannte «Golden Visa», an vermö-

gende Personen aus dem Ausland veräussere, beziehungsweise ob sich ein solches Programm 

derzeit in Planung befinde. 

 
Der Regierungsrat 

a n t w o r t e t : 

1. Hat der Kanton Schaffhausen auch schon sogenannt goldene Visas erteilt?  

2. Wenn Ja: Wie vielen Personen wurde dies gewährt? 

3. Ab welchem steuerbaren Einkommen wird dies gewährt? 

4. Wie hoch wird in unserem Kanton das fiskalische Interesse definiert, damit das Bleiberecht 

gekauft werden kann? 

5. Aus welchen Ländern kommen die begünstigten Personen? 

 

Art. 30 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die 

Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.2) erlaubt es Kantonen, Auslän-

derinnen und Ausländern eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, um wichtigen öffentlichen In-

teressen Rechnung zu tragen. Gestützt darauf werden praxisgemäss in der Schweiz aus fis-

kalischen Interessen sogenannte «Goldene Visa» erteilt. Der Kanton Schaffhausen hat bisher 

keine solchen Visa erteilt. 

 

6. Wenn Nein: Sind sogenannt goldenen Visas in Planung? 

7. Würden diese in Rechnung und Budget transparent aufgeführt? 

 

Derzeit ist keine Vergabe von «Golden Visa» in Planung. Ebenso liegen aktuell keine Anfragen 

für «Golden Visa» vor. Falls solche Anfragen eingehen würden, wären diese entsprechend zu 

prüfen. Die damit einhergehenden Steuereinnahmen würden in der Staatsrechnung beim Steu-

eraufkommen der natürlichen Personen einfliessen. 

 

Schaffhausen, 10. Juni 2025 Der Staatsschreiber: 

  

Dr. Stefan Bilger 


	Kanton Schaffhausen

